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Elektronische Personalausweise - Aufforderungsverfahren und Überblick der monatlich von 
den Diensten des Nationalregisters übermittelten Dateien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
 
Personen, die einen elektronischen Personalausweis für Belgier besitzen, werden im Rahmen des 
Verfahrens zur Erneuerung ablaufender elektronischer Personalausweise (frühestens) vier Monate vor 
dem Ablaufdatum systematisch vorgeladen. Diese Personen werden in einer Liste aufgeführt, die 
monatlich an die Verwaltungsgemeinde gesendet wird und auch in Form von personalisierten 
Aufforderungen erhältlich ist, wenn die Gemeinde dies wünscht. 
 
Die Aufforderungsliste, in der die vorzuladenden Personen angeführt werden, muss über den RA-PC 
der Gemeinde heruntergeladen werden. 
 
Im Rahmen des Erneuerungsverfahrens werden dann bestimmte Kontrollen durchgeführt, um 
insbesondere zu gewährleisten, dass die Daten, die für die Herstellung des neuen Ausweises 
erforderlich sind, wirklich in der Akte "natürliche Personen" beim Nationalregister vorhanden sind. 
 
Ist dies nicht der Fall, so werden die Personen in einer Ablehnungsliste aufgeführt unter Angabe des 
Codes, der dem festgestellten Problem entspricht. Auf der Grundlage dieser Liste kann die 
Verwaltungsgemeinde die erforderlichen Änderungen oder Korrekturen in der Akte "natürliche 
Personen" beim Nationalregister anbringen. Diese Ablehnungen sind eine Folge von Verfahren, die 
bei einer Aktivierung, einer Adressenänderung usw. nicht zu Ende geführt worden sind. 
 
Anschließend muss die Verwaltungsgemeinde selbst den Bürger vorladen (das Nationalregister kann 
diese Aufforderungen nicht erstellen) und kann dann in Anwesenheit des Bürgers am Schalter des 
Bevölkerungsdienstes das Verfahren zur Erneuerung dieses Ausweises wegen Ablauf einleiten. 



 

2/2 

 

Park Atrium 
Rue des Colonies 11 
1000 Brüssel  

T 02 518 21 31 
F 02 210 10 31  

callcenter.rrn@rrn.fgov.be 
www.ibz.rrn.fgov.be 

 

 
Falls die Verwaltungsgemeinde vergessen sollte, den Bürger vorzuladen, erinnere ich Sie daran, dass 
dieser Bürger systematisch bei der nächsten monatlichen Ausführung des Verfahrens zur Erneuerung 
ablaufender elektronischer Personalausweise beim Nationalregister aufgeführt wird. Durch das 
Erneuerungsverfahren, das beim Nationalregister eingesetzt wird, wird ebenfalls ein Überblick über 
die Erinnerungsschreiben (Angabe der Anzahl Erinnerungsschreiben) für alle betroffenen Bürger 
gewährleistet, wobei dieser Überblick der Verwaltungsgemeinde monatlich in Form einer Liste, die 
über den RA-PC heruntergeladen werden kann, übermittelt wird. 
 

 

Ich bitte Sie, der Bearbeitung dieser Dateien, die Ihnen monatlich von meinen Dienststellen übermittelt 
werden, größte Aufmerksamkeit beizumessen, um dem Bürger bestimmte Unannehmlichkeiten zu 
ersparen. 

Die Regionalstellen des Nationalregisters stehen Ihnen für zusätzliche Auskunftsanfragen in Bezug 
auf die optimale Verwaltung dieser Dateien zur Verfügung. 
 
Es ist außerdem festgestellt worden, dass einige Bürger keine Anpassung ihrer Adresse im Chip ihres 
elektronischen Personalausweises vorgenommen haben. 
 
Sie finden daher in der Anlage einen Musterbrief, der an Bürger gesendet werden kann, die derzeit 
einen elektronischen Personalausweis besitzen, bei dem der Inhaber die Adresse aber nicht 
angepasst hat
 

. 

Um die Bürger an ihre Verpflichtung zu erinnern, dass sie ihre Adresse im Chip ihres elektronischen 
Personalausweises anpassen müssen, wie in Kapitel IV Buchstabe h) - Nr. 84 der Allgemeinen 
Anweisungen über die Führung der Bevölkerungsregister (koordinierte Fassung vom 1. Juli 2010) 
bestimmt, sind schließlich die Muster 2 und 2bis (Empfangsbescheinigung über die Verlegung des 
Wohnortes) angepasst worden (siehe Anlage), die in Kapitel III - Nr. 62 und 63 der vorerwähnten 
Allgemeinen Anweisungen aufgeführt sind. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Luc Vanneste 
Generaldirektor 
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